
Anlage A zur V/0070/2023 
Kurzüberblick 

Zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung werden mit der Errichtung der 
Kindertageseinrichtung am Heinrich-Wichtrup-Weg auf dem ehemaligen York-Gelände dringend 
benötigte Betreuungsplätze im Stadtteil Gremmendorf geschaffen. 

 

Ziele/Teilziele/Zielerreichung 

Die Bundesregierung hat für den Ausbau von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten in 
Deutschland einen gesetzlichen Rechtsanspruch geschaffen. Dieser Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz gilt seit dem 1. August 2013 für alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebens-
jahr.  
 
Die Stadt Münster greift die Pflichtaufgabe zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesbe-
treuung in der Produktgruppe 0601 „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ in zwei Zielen 
auf. 
Zum einen ist der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jah-
ren sicherzustellen und weiterhin sollen Tagesbetreuungsangebote für unter 3 - jährige Kinder mit 
einer Versorgungsquote von bis zu 50 % ausgebaut werden.  
 
Mit dem Erreichen dieser Zielwerte werden die ISM Leitziele „Wir werden einer der führenden 
Bildungs-, Wissenschafts-, Forschungs- und Entwicklungsstandorte in Europa“ und  
„Wir werden Münster zu einer Stadt mit höchster Lebens- und Erlebnisqualität mit hohem Wohn-
wert, Familienfreundlichkeit und sozialer Balance in der Stadtgesellschaft weiterentwickeln“ for-
ciert.  
 
Mit der Errichtung der Kindertageseinrichtung im York-Quartier werden dringend benötigte u3-   
und ü3-Plätze im Stadtteil Gremmendorf geschaffen. 

 

Finanzierung 

Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 

Auswirkungen auf den Ergebnisplan x Ja  Nein   

Auswirkungen auf den Finanzplan x Ja  Nein   

Im beschlossenen Haushaltsplan 2023 enthalten?  Ja  Nein x teilw. 

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren? x Ja  Nein   

Bereits veranschlagt?  Ja  Nein x teilw. 

Es entstehen Investitionskosten für die Ersteinrichtung/Ausstattung (d. h. Möbel und Inventar) in 
Höhe von max. 60.000 € pro Gruppe; d. h. für die viergruppige Einrichtung insg. maximal 240.000 €.  

Die zur Finanzierung erforderlichen Ermächtigungen für den Zuschuss sind im Haushaltsplan 2023 
für das Jahr 2024 bei der o. g. Investitionsmaßnahme veranschlagt. 
 
Für den Bau der Einrichtung werden Bundes- oder Landesmittel beantragt. Bei Bewilligung durch 
das Land sind diese zweckgebundenen Zuschüsse in vollem Umfang von der Stadt an den Träger 
und dann von dem Träger an den Investor weiterzuleiten.  
Bei einer Förderung der Baukosten des Investors durch Bundes- oder Landesmittel entstehen 
zweckgebundene und budgetneutrale Einzahlungen und Auszahlungen bei der Investitionsmaß-
nahme 0210 „Zuschuss zum Ausbau der KiTa-Betreuung“. Diese führen nicht zu zusätzlichen 
Haushaltsbelastungen für die Stadt. Die Höhe der Förderung wird im Rahmen des weiteren Pla-
nungsfortschritts noch abschließend ermittelt und ist deswegen nicht in der Tabelle enthalten.  



Ab dem Jahr 2026 fallen p. a. Betriebskostenzuschüsse in Höhe von rd. 950.500 € an (für 2025 an-
teilig: 706.800 €).  
Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus Landesmitteln in Höhe von rd. 412.330 € (für 2025 antei-
lig: 306.610 €) und Elternbeiträge von voraussichtlich 103.100 € (für 2025 anteilig: 76.700 €) gegen-
über. Die Höhe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Elternbeiträge) ist von der Einkom-
menssituation der Eltern abhängig, deren Kinder zukünftig die Kita besuchen werden. Der o. g. Wert 
ist insoweit Ergebnis einer prognostischen Kalkulation. 
 
Die zur Finanzierung erforderlichen konsumtiven Ermächtigungen werden in den jeweiligen Haus-
haltsplan-Entwürfen bei der o. g. Produktgruppe angemeldet. Es wird zur Kenntnis genommen, dass 
mit diesem Beschluss eine haushaltsmäßige Belastung der kommenden Jahre noch vor den eigent-
lichen Etatberatungen für die Jahre 2025ff. erfolgt. 

 

Pflichtigkeitsgrad 

Die Maßnahme/Leistung ist x vollständig 
pflichtig 

 überwiegend 
pflichtig 

 überwiegend 
freiwillig 

 vollständig frei-
willig 

Gesetzliche Grundlagen: SGB VIII §§ 22-26 

 

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 

Münster gehört zu den am stärksten wachsenden Städten in Nordrhein-Westfalen. Nach aktuellen 
städtischen Vorausberechnungen könnte die Bevölkerung bis 2030 auf 334.774 Einwohner stei-
gen. Im Bereich der u3-Kinder wird eine Zunahme von 740 Kindern und im Bereich der ü3-Kinder 
eine Zunahme von 767 Kindern prognostiziert (V/0549/2021).  

Die demographische Entwicklung der Stadt Münster ist ein grundlegender Bestandteil der Kita-
ausbauplanung.  
Alle Maßnahmen zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder orientieren sich an der kleinräumi-
gen Bevölkerungsprognose der Stadt Münster und sind darauf ausgerichtet, eine familienfreundli-
che Stadtentwicklung zu fördern. Dazu tragen insbesondere die bedarfsgerechte Schaffung von 
Plätzen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs für ü3-Kinder und der Ausbau von u3-Plätzen bei.  

Im Rahmen der unterschiedlichen Arbeitsfelder der Kindertagesbetreuung werden wichtige As-
pekte wie Barrierefreiheit, Inklusion, Sprachförderung und Qualifizierung differenziert berücksich-
tigt und unterstützen eine familienfreundliche Entwicklung in Münster. Weiterhin steht der Ausbau 
von Kindertagesbetreuungsangeboten im Einklang mit der Ausrichtung Münsters als führender 
Wirtschaftsstandort. 
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